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©  Verpackung  aus  dünnem  Karton,  insbesondere  für  Zigaretten. 

©  2.1.  Bei  Schiebepackungen  befindet  sich  ein 
Schachtelteil  (17)  mit  einer  von  einer  Innenumhül- 
lung  (12)  umgebenen  Zigarettengruppe  (11)  in  einem 
oben  offenen  Schachteil  (17).  Dieser  ist  in  einer 
Hülse  (18)  verschiebbar,  die  an  einer  Seite 
(Ausschuböffnung  29)  offen  ist.  Eine  gegenüberlie- 
gende  Seitenwand  (30)  ist  bis  auf  eine  Betätigungs- 
öffnung  (41)  geschlossen. 

2.2.  Zur  maschinellen  Fertigung  derartiger  Ver- 
packungen  ist  die  Hülse  (18)  so  ausgebildet,  daß  sie 
in  einer  Zwischenfaltstellung  flach  zusammengelegt 
werden  kann.  Seitenlappen  (39,  40)  zur  Bildung  der 
Seitenwand  (30)  der  der  Hülse  (18)  erstrecken  sich 
in  dieser  Zwischenfaltstellung  in  der  Ebene  von  Vor- 
derwand  (32)  und  Rückwand  (33). 

FIG.1 
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VERPACKUNG  AUS  DÜNNEM 

Die  Erfindung  betrifft  eine  quaderförmige  Ver- 
packung  aus  (dünnem)  Karton,  insbesondere  für 
Zigaretten,  bestehend  aus  einem  (inneren)  Schach- 
telteil  und  einer  diesen  in  Schließstellung  umge- 
benden,  becherförmigen  Hülse  mit  einer  Aus- 
schuböffnung  und  mit  einer  dieser  gegenüberlie- 
genden  Seitenwand,  wobei  Schachtelteil  und  Hülse 
zueinander  verschiebbar  sind. 

Verpackung  dieser  Art  sind  bekannt.  Der  Vor- 
teil  liegt  darin,  daß  eine  einhändige  Bedienung 
erfolgen  kann,  wobei  der  Schachtelteil  zur  Entnah- 
me  von  Zigaretten  über  eine  in  der  Seitenwand  der 
Hülse  gebildete  Betätigungsöffnung  teilweise  aus 
der  Hülse  herausgeschoben  wird.  Vorteilhafter  wei- 
se  ist  die  Verpackung  mit  einer  mechanischen 
Sperre  versehen,  die  ein  vollständiges  Ausschie- 
ben  des  Schachtelteils  aus  der  Hülse  verhindert. 

Die  Fertigung  derartiger  Verpackungen  durch 
leistungsfähige  Verpackungsmaschinen  ist  durch 
die  Gestaltung  der  Verpackung  erschwert.  Insbe- 
sondere  bereitet  die  Handhabung  der  Hülse 
Schwierigkeiten,  da  diese  aus  einem  komplexen 
Zuschnitt  gefaltet  und  sodann  mit  dem  Schachtel- 
teil  vereinigt  werden  muß. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
eingangs  beschriebene  Verpackung  so  auszubil- 
den,  daß  sie  mit  leistungsfähigen  Verpackungsma- 
schinen  problemlos  hergestellt  werden  kann. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  Verpackung 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hülse  in  einer 
Zwischenfaltstellung  flach  zusammenlegbar,  aus 
dieser  in  die  dreidimensionale  Gestalt  aufrichtbar 
und  fertigfaltbar  ist. 

Gemäß  dem  Erfindungsgedanken  wird  aus  der 
Hülse  ein  Zwischenprodukt  gebildet,  welches  auf- 
grund  entsprechender  Gestaltung  flach  zusammen- 
gelegt  werden  kann.  Dadurch  ist  die  Handhabung 
der  Hülse  innerhalb  der  Verpackungsmaschine 
deutlich  erleichtert.  Die  flach  zusammengelegte 
Hülse  kann  auch  gestapelt  werden.  In  weiteren 
Arbeitsschritten  wird  die  Hülse  in  dreidimensionaler 
Gestalt  aufgerichtet.  Sie  wird  sodann  fertiggefaltet 
und  durch  Zusammenschieben  mit  dem  Schachtel- 
teil  vereinigt. 

Die  Hülse  ist  erfindungsgemäß  so  ausgebildet, 
daß  die  der  Ausschuböffnung  gegenüberliegende 
Seitenwand  aus  Seitenlappen  besteht,  die  sich  in 
der  Zwischenfaltstellung  in  der  Ebene  von  Vorder- 
wand  und  Rückwand  der  Hülse  erstrecken.  Da- 
durch  kann  die  Hülse  flach  zusammengelegt  wer- 
den.  Nach  dem  Aufrichten  werden  die  Seitenlappen 
n  die  Faltstellung  zur  Bildung  der  Seitenwand  ge- 
ltet  und  miteinander  verbunden. 

Eine  weitere  eigenständige  Ausbildung  der  er- 
:indungsgemäßen  Verpackung  betrifft  eine  Innen- 

)N,  INSBESONDERE  FÜR  ZIGARETTEN 

Umhüllung  für  die  Zigaretten  bzw.  Zigaretten-Grup- 
pe.  Die  Innenumhüllung  besteht  vorzugsweise  aus 
Staniol.  Erfindungsgemäß  ist  die  Innenumhüllung  in 
einem  bei  geöffneter  Verpackung  freiliegenden, 

5  oberen  Bereich  mit  einer  durch  Schwächungslinien, 
insbesondere  Perforationslinien,  definierten  Abreiß- 
lasche  in  Gestalt  einer  sich  "übereck"  erstrecken- 
den  Kappe  versehen.  Durch  Abziehen  der  Abreißla- 
sche  wird  ein  eck-  bzw.  randseitiger  Bereich  der 

10  Zigaretten-Gruppe  freigelegt,  so  daß  die  Zigaretten 
leicht  entnommen  werden  können. 

Weitere  Merkmale  betreffen  die  Ausbildung  der 
Hülse  und  der  Innenumhüllung.  Ein  Ausführungs- 
beispiel  der  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand 

75  der  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es  zeigt: 
Fig.  1  eine  Verpackung  aus  Schachtelteil  und 
Hülse  in  geöffneter  Stellung,  perspektivisch  dar- 
gestellt, 
Fig.  2  einen  schematisierten  Horizontalschnitt 

20  durch  die  Verpackung  gemäß  Fig.  1  , 
Fig.  3  einen  Horizontalschnitt  entsprechend  Fig. 
2  bei  geschlossener  Verpackung, 
Fig.  4  eine  Einzelheit  der  Verpackung  in  Öff- 
nungsstellung,  nämlich  Anschlag  und  Gegenan- 

25  schlag,  im  Horizontalschnitt  bei  vergrößertem 
Maßstab, 
Fig.  5  die  (äußere)  Hülse  in  einer  Zwischenfalt- 
stellung,  perspektivisch, 
Fig.  6  den  Zuschnitt  für  die  Hülse  in  ausgebrei- 

30  teter  Darstellung, 
Fig.  7  den  Zuschnitt  für  den  Schachtelteil,  eben- 
falls  ausgebreitet, 
Fig.  8  einen  blockförmigen  Packungsinhalt 
(Zigarettengruppe)  mit  Innenumhüllung  in  per- 

35  spektivischer  Darstellung, 
Fig.  9  einen  Zuschnitt  für  eine  Innenenumhül- 
lung  gemäß  Fig.  8  in  ausgebreiteter  Stellung. 
Das  dargestellte  Ausführungsbeispiel  einer  Ver- 

packung  dient  zur  Aufnahme  von  Zigaretten  10. 
w  Mehrere  Zigaretten  10  sind  geordnet  in  Reihen  zu 

einer  Zigarettengruppe  11  zusammengefaßt.  Diese 
wiederum  ist  von  einer  Innenumhüllung  12  umge- 
ben,  üblicherweise  aus  Stanniol.  Die  Innenumhül- 
lung  12  ist  in  üblicher  Weise  ausgebildet  und  gefal- 

t5  tet,  derart,  daß  die  Zigarettengruppe  1  1  vollständig 
umhüllt  ist.  Im  Bereich  einer  Stirnseite  13  ist  die 
Innenumhüllung  12  kuvertartig  gefaltet,  derart,  daß 
zwei  trapezförmig  ausgebildete  Stirnlappen  14,  15 
einander  teilweise  überdecken.  Die  so  ausgebildete 

;o  Stirnseite  13  der  Innenumhüllung  12  ist  mit  einer 
Öffnungshilfe  versehen,  nämlich  mit  einer  durch 
Perforationslinien  definierten,  kappenförmigen  Ab- 
reißlasche  16.  Diese  wird  bei  Ingebrauchnahme  der 
Verpackung  in  Öffnungsstellung  derselben  abgezo- 
gen,  so  daß  ein  rand-  bzw.  eckseitiger  Bereich  des 
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Packungsinhalts  freiliegt 
Die  Verpackung  zur  Aufnahme  des  Packungs- 

inhalts  (eingehüllte  Zigarettengruppe  11)  besteht 
aus  zwei  selbständigen  Teilen,  nämlich  einem 
Schachtelteil  17  und  einer  Hülse  18.  Diese  Verpak- 
kungsteile  sind  so  aufeinander  abgestellt,  daß  der 
Schachtelteil  17  passend,  jedoch  verschiebbar,  in 
der  Hülse  18  Aufnahme  findet.  In  Schließstellung 
(Fig.  3)  befindet  sich  der  Schachtelteil  17  praktisch 
vollständig  innerhalb  der  Hülse  18. 

Der  Packungsinhalt,  nämlich  die  Zigaretten- 
gruppe  11  mit  Innenumhüllung  12,  findet  Aufnahme 
im  Schachtelteil  17.  Dieser  ist  bei  dem  vorliegen- 
den  Ausführungsbeispiel  als  (Hart-)Becher  ausge- 
bildet,  wobei  die  Stirnseite  13  vollständig  frei  ist. 
Die  Zigarettengruppe  11  mit  Innenumhüllung  12 
ragt  geringfügig  aus  dem  Becher  bzw.  dem 
Schachtelteil  17  heraus.  Die  übrigen  Flächen  des 
Schachtelteils  17  sind  geschlossen. 

Dementsprechend  besteht  ein  Schachtelteil-Zu- 
schnitt  19  aus  miteinander  verbundenen  Bereichen 
zur  Bildung  einer  Vorderwand  20,  einer  gegenüber- 
liegenden  Rückwand  21  und  einer  dazwischen  an- 
geordneten  Bodenwand  22.  An  den  Längsseiten 
der  rechteckigen  Vorderwand  20  sind  (äußere)  Sei- 
tenlappen  23  und  an  den  Längsseiten  der  Rück- 
wand  21  entsprechende  (innere)  Seitenlappen  24 
angeordnet.  Diese  werden  zur  Bildung  von  Schach- 
telseitenwänden  übereinanderliegend  gefaltet  und 
durch  Klebung  miteinander  verbunden.  Mit  den 
Seitenlappen  23  verbundene  Bodenecklappen  26 
werden  gegen  die  Innenseite  der  Bodenwand  22 
gefaltet. 

Im  Bereich  einer  durch  Aufreißen  der  Innenum- 
hüllung  12  an  der  Stirnseite  13  zu  schaffenden 
Entnahmeöffnung  befindet  sich  eine  Entnahmehilfe 
in  Gestalt  einer  zum  oberen,  freien  Rand  des 
Schachtelteils  17  bzw.  der  Vorderwand  20  und  der 
Rückwand  21  offenen  Ausnehmung  27,  28.  Diese 
durch  Stanzen  in  dem  Schachtelteil-Zuschnitt  19 
angebrachten  Ausnehmungen  27,  28  erleichtern  die 
Entnahme  von  Zigaretten  10  mit  zwei  Fingern  bei 
geöffneter  Verpackung. 

Die  ebenfalls  aus  dünnem  Karton  bestehende 
Hülse  18  umgibt  den  Schachtelteil  17  in  Schließ- 
stellung  nahezu  vollständig,  nämlich  bis  auf  eine 
schmale,  rechteckige  Ausschuböffnung  29.  Diese 
entspricht  der  Größe  einer  gegenüberliegenden 
Seitenwand  30  der  Hülse  18.  Der  Querschnitt  die- 
ser  Ausschuböffnung  29  ist  der  Querschnittsab- 
messung  des  Schachtelteils  17  angepaßt,  so  daß 
dieses  über  die  Ausschuböffnung  29  aus  der  Hülse 
18  heraus-  und  in  diese  zurückgeschoben  werden 
kann. 

Die  übrigen  Seiten  bzw.  Flächen  der  Hülse  18 
sind  (überwiegend)  geschlossen,  so  daß  auch  die 
Hülse  18  becherartige  Gestalt  hat  mit  seitlich  ge- 
richteter  Öffnung. 

Dementsprechend  besteht  ein  Hülsen-Zuschnitt 
31  aus  Flächenbereichen  zur  Bildung  einer  Vorder- 
wand  32,  einer  gegenüberliegenden  Rückwand  33 
und  einer  dazwischen  angeordneten  Bodenwand 

5  34.  Zur  Bildung  einer  Stirnwand  35  ist  an  der 
Rückwand  33  ein  Decklappen  36  angebracht.  Die- 
ser  wird  durch  Klebung  oder  dergleichen  mit  einer 
Verbindungslasche  37  verbunden,  die  am  oberen, 
freien  Rand  der  Vorderwand  32  gebildet  ist. 

10  Nach  Faltung  der  vorstehend  beschriebenen 
Wandungen  und  Lappen  ergibt  sich  ein  schlauch- 
förmiges  Zwischenfaltgebilde,  wie  in  Fig.  5  darge- 
stellt.  In  dieser  teilweise  gefalteten  Ausführung  der 
Hülse  18  kann  diese  flach  zusammengelegt  wer- 

15  den,  wobei  die  Vorderwand  32  und  Rückwand  33 
unmittelbar  aneinanderliegen,  und  zwar  versetzt. 
Für  die  Fertigstellung  der  Verpackung  wird  die 
Hülse  18  in  die  Position  gemäß  Fig.  5  aufgerichtet 
und  fertiggefaltet. 

20  Dabei  wird  die  weitgehend  geschlossene  Sei- 
tenwand  30  durch  einander  überdeckende  Seiten- 
lappen  39,  40  gebildet,  die  jeweils  an  den  Längs- 
rändern  von  Vorderwand  32  und  Rückwand  33 
angeordnet  sind.  Bei  dem  vorliegenden  Ausfüh- 

25  rungsbeispiel  sind  die  Seitenlappen  39  und  40  als 
Lappenabschnitte  ausgebildet  mit  mittigen  Unter- 
brechungen.  Durch  diese  entsteht  eine  Seitenwand 
30  aus  zwei  mit  Abstand  voneinander  angeordne- 
ten  Teil-Seitenwänden  38.  Auf  halber  Höhe  ent- 

30  steht  eine  sich  über  die  volle  Breite  der  Seiten- 
wand  38  erstreckende  Öffnung,  nämlich  eine  Betä- 
tigungsöffnung  41.  Diese  ermöglicht  die  Ausübung 
von  Druck  auf  den  Schachtelteil  17  in  der  Schließ- 
stellung  zum  Öffnen  der  Verpackung,  nämlich  zum 

35  Ausschieben  des  Schachtelteils  17  aus  der  Hülse 
18.  In  der  Zwischenfaltstellung  gemäß  Fig.  5  sind 
die  Seitenlappen  39,  40  in  der  Ebene  von  Vorder- 
wand  32  und  Rückwand  33  gerichtet. 

Die  beschriebene-  Gestaltung  der  Verpackung 
40  ermöglicht  die  "Einhand-Bedienung".  Die  Verpak- 

kung  wird  dabei  zwischen  zwei  Fingern  erfaßt.  Ein 
dritter  Finger  kann  über  die  Betätigungsöffnung  41 
den  Schachtelteil  17  in  die  Öffnungsstellung  bewe- 
gen.  Auch  die  Rückbewegung  desselben  in  die 

45  Ausgangsstellung  innerhalb  der  Hülse  18  kann  mit 
einer  Hand  bewerkstelligt  werden. 

Schachtelteil  17  und  Hülse  18  sind  gegen  voll- 
ständiges  Herausschieben  des  Schachtelteils  17 
gegeneinander  gesichert.  Zu  diesem  Zweck  läuft 

so  der  Schachtelteil  17  bei  der  Ausschubbewegung 
gegen  einen  Anschlag  der  Hülse  18. 

Bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  bil- 
det  eine  aufrechte  Randkante  42  der  Hülse  18  als 
Begrenzung  der  Ausschuböffnung  29  einen  An- 

55  schlag,  und  zwar  durch  einen  spitzwinklig  umgefal- 
teten  Anschlaglappen  43.  Dieser  erstreckt  sich  als 
Teil  des  Hülsen-Zuschnitts  31  über  die  volle  Höhe 
der  Hülse  18.  In  der  Zwischenfaltstellung  gemäß 

3 
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Fig.  5  erstreckt  sich  der  Anschlaglappen  43  in  der 
Ebene  der  Vorderwand  32  und  ermöglicht  so  ein 
Zusammenlegen  der  Hülse  18  in  eine  flache  Posi- 
tion.  Beim  Fertigstellen  der  Hülse  18  in  aufgefalte- 
ter  Stellung  wird  der  Anschiaglappen  43  nach  innen 
gefaltet,  nämlich  gegen  die  Vorderwand  32.  Da- 
durch  gelangt  der  Anschlaglappen  43  automatisch 
in  eine  spitzwinklige  Stellung,  in  der  die  Funktion 
als  Anschlag  sich  unmittelbar  ergibt.  Bei  dem  vor- 
liegenden  Ausführungsbeispiel  sind  die  Randkan- 
ten  42  zu  beiden  Seilen  der  Ausschuböffnung  29 
mit  einem  Anschlaglappen  43,  44  versehen,  so  daß 
zwei  Anschläge  gebildet  sind. 

Am  Schachtelteil  17  sind  Gegenanschläge  ge- 
bildet  -  bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel 
lediglich  ein  Gegenanschlag  -,  die  mit  den  An- 
schlägen  (Anschlaglappen  43,  44)  der  Hülse  18  in 
Eingriff  treten.  Der  Gegenanschlag  wird  hier  eben- 
falls  durch  ein  Faltteil  des  Schachtelteil-Zuschnitts 
19  gebildet.  Aus  der  Vorderwand  20  wird  eine 
seitlich  gebildete  Anschlaglasche  45  herausgefaltet. 
Diese  ist  durch  eine  U-fÖrmige  Stanzung  46  als 
Teilfläche  der  Vorderwand  20  ausgebildet,  etwa  in 
mittiger  Höhe.  Eine  Falt-  bzw.  Schwenkachse  47 
der  Anschlaglasche  45  wird  durch  Perforationen 
gebildet.  Diese  verlaufen  innerhalb  einer  aufrechten 
Faltkante  48  des  Schachtelteils  17.  Es  handelt  sich 
dabei  um  eine  Faltkante  48,  die  innerhalb  der  Hül- 
se  1  8  liegt,  also  aus  dieser  nicht  heraustritt. 

Die  beschriebene  Anordnung  der  Anschlaglas- 
che  45  hat  den  überraschenden  Vorteil,  daß  beim 
Falten  des  Schachtelteils  17,  nämlich  beim  Falten 
der  Seitenlappen  23,  die  Anschlaglasche  45  selbst- 
tätig  aus  der  Ebene  der  Vorderwand  20  heraustritt 
und  in  eine  spitzwinklige  Relativstellung  gelangt, 
wie  in  Fig.  4  gezeigt.  Dies  ergibt  sich  aus  der 
Materialspannung,  die  innerhalb  der  Schwenkachse 
47  der  Anschlaglasche  45  zurückbleibt. 

Eine  entsprechend  ausgebildete  Anschlaglas- 
che  kann  zusätzlich  oder  alternativ  im  Bereich  der 
Rückwand  21  gebildet  sein. 

Die  aus  spitzwinklig  gerichteten  Zuschnitteilen 
bzw.  Faltlappen  gebildeten  Anschläge  und  Gegen- 
anschläge  haben  gegensinnige  Richtung,  so  daß 
beim  Ausschieben  des  Schachtelteils  17  aus  der 
Hülse  18  ein  stabiler,  unüberwindbarer  wechselsei- 
tiger  Eingriff  zuverlässig  entsteht.  Der  in  das  Innere 
der  Hülse  18  gerichtete  Anschlaglappen  43  nimmt 
einen  freien  Rand  der  entgegengesetzt  gerichteten 
Anschlaglasche  45  des  Schachtelteils  17  auf  (Fig. 
4).  Durch  die  Anordnung  dieser  Anschlagorgane 
innerhalb  des  engen  Zwischenraums  zwischen 
Schachtelteil  17  und  Hülse  18  ist  auch  eine  Verfor- 
mung  im  Sinne  eines  Umfaltens  von  Anschlaglap- 
pen  43  oder  Anschlaglasche  45  ausgeschlossen. 
Anschlag  und  Gegenanschlag  treten  wie  Widerha- 
ken  miteinander  in  Eingriff. 

Beim  Zurückführen  des  Schachtelteils  17  in  die 

Hülse  18  treten  die  Anschläge  (Anschlaglappen  43 
und  Anschlaglasche  45)  aus  dem  formschlüssigen 
Eingriff  heraus.  Die  betreffenden  Anschläge  bleiben 
jedoch  stets  in  der  Anschlagfunktion  aufgrund  der 

5  Materialspannung  und  der  räumlichen  Gegebenhei- 
ten. 

Die  Innenumhüllung  12  aus  reißfähigem  Materi- 
al,  insbesondere  Stanniol,  ist  hier  in  besonderer 
Weise  ausgebildet,  und  zwar  unter  Anpassung  an 

w  den  Schachtelteil  17,  so  daß  eine  einfache  Handha- 
bung  bei  Ingebrauchnahme  der  Verpackung  mög- 
lich  ist. 

Die  Innenumhüllung  12  ist  mit  einer  Öffnungs- 
hilfe  versehen  in  Gestalt  einer  abziehbaren  Abreiß- 

75  lasche  16.  Diese  ist  in  der  Innenumhüllung  12 
durch  Schwächungslinien,  nämlich  durch  Perfora- 
tionslinien  50,  51  definiert.  Die  so  gebildete,  kap- 
penförmige  Abreißlasche  16  befindet  sich  an  der 
Oberseite  der  Innenumhüllung  12,  und  zwar  an  der 

20  beim  Ausschieben  des  Schachtelteils  17  aus  der 
Hülse  18  freien  Seite  im  Bereich  von  oberen,  rand- 
seitigen  Packungsecken.  Des  weiteren  ist  die  Auf- 
reißlasche  16  im  Bereich  der  Ausnehmungen  27, 
28  des  Schachtelteils  17  gebildet,  so  daß  die  Auf- 

25  reißlasche  16  bei  Ingebrauchnahme  der  Packung  in 
einer  Position  gemäß  Fig.  1  leicht  erfaßt  werden 
kann. 

Bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  be- 
steht  die  Innenumhüllung  12  aus  einem  langge- 

30  streckten,  rechteckigen  Zuschnitt  (Fig.  9).  Dieser 
wird  in  bekannter  Weise  über  eine  Bodenwand  52, 
also  von  unten  her,  um  die  Zigarettengruppe  1  1  U- 
förmig  gefaltet.  Dadurch  entstehen  Seitenlappen 
53,  54,  die  im  Bereich  einer  Seitenwand  mit  teilwei- 

35  ser  Überdeckung  gefaltet  sind  (Fig.  8).  Auch  im 
Bereich  der  Stirnseite  13  sind  Stirnlappen  14,  15 
mit  teilweiser  Überdeckung  gefaltet,  und  zwar  in 
kuvertartiger  Gestalt. 

Bei  dieser  (bekannten)  Ausführung  und  Anord- 
40  nung  der  Innenumhüllung  12  ergibt  sich  eine 

"übereck"  abziehbare,  kappenförmige  Abreißlasche 
16  durch  zwei  miteinander  korrespondierende  bzw. 
einander  ergänzende  Teülaschen  55,  56  an  im  Be- 
reich  des  Zuschnitts  (Fig.  9)  voneinander  entfernten 

45  Eckbereichen.  Diese  ergänzen  einander  bei  der 
Bildung  der  Innenumhüllung  12,  so  daß  durch  Ab- 
ziehen  der  beiden  Teillaschen  55,  56  ein  randseiti- 
ger  Eckbereich  des  Packungsinhalts  freiliegt.  Sinn- 
vollerweise  wird  dabei  zuerst  die  eine  Teillasche  55 

so  und  sodann  die  andere  Teillasche  56  abgezogen. 
Die  Teillaschen  55,  56  sind  im  Bereich  des  Zu- 
schnitts  jeweils  durch  die  beiden  Perforationslinien 
50,  51  von  im  vorliegenden  Falle  gleicher  Länge 
unter  einem  rechten  Winkel  zueinander  begrenzt. 

55 
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1.  Quaderförmige  Verpackung  aus  Karton,  insbe- 
sondere  für  Zigaretten,  bestehend  aus  einem  Inne- 
ren  Schachtelteil  (17)  und  einer  diesen  in  Schließ- 
stellung  umgebenden,  becherförmigen  Hülse  (18) 
mit  einer  Ausschuböffnung  (29)  und  mit  einer  die- 
ser  gegenüberliegenden  Seitenwand  (30),  wobei 
Schachteilteil  (17)  und  Hülse  (18)  zueinander  ver- 
schiebbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Hülse  (18)  in  einer  Zwischenfaltstellung  flach  zu- 
sammenlegbar,  aus  dieser  in  die  dreidimensionale 
Gestalt  aufrichtbar  und  fertigfaltbar  ist. 
2.  Verpackung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Hülse  (18)  in  der  Zwischenfalt- 
stellung  an  zwei  einander  gegenüberliegenden  Sei- 
ten  offen  ist,  nämlich  im  Bereich  der  Ausschuböff- 
nung  (29)  und  im  Bereich  der  gegenüberliegenden 
Seitenwand  (30),  und  daß  nach  dem  Aufrichten  der 
Hülse  (18)  Seitenlappen  (39,  40)  zur  Bildung  der 
Seitenwand  (30)  in  die  Endstellung  faltbar  sind. 
3.  Verpackung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Seitenwand  (30)  aus  zwei 
im  Abstand  voneinander  angeordneten  Teil-Seiten- 
wänden  (38)  besteht,  zwischen  denen  vorzugswei- 
se  mittig  eine  Betätigungsöffnung  (41)  gebildet  ist. 
4.  Verpackung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Teil-Seitenwände  (38)  je  aus  zwei 
einander  überdeckenden  und  miteinander  verbun- 
denen  Seitenlappen  (39,  40)  bestehen,  die  mit  ei- 
ner  Vorderwand  (32)  bzw.  einer  Rückwand  (33)  der 
Hülse  (18)  verbunden  sind. 
5.  Verpackung  nach  Anspruch  1  sowie  einem  oder 
mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zur  Bildung  der  flach  zusam- 
menfaltbaren  Hülse  (18)  ein  mit  Vorderwand  (32) 
oder  Rückwand  (33)  verbundener  Decklappen  (36) 
mit  einer  an  die  Rückwand  (33)  oder  Vorderwand 
(32)  anschließenden  Verbindungslasche  (37)  zur 
Bildung  einer  Stirnwand  (35)  der  Hülse  (18)  verbun- 
den  ist,  während  sich  die  Seitenlappen  (39,  40)  in 
der  Ebene  von  Vorderwand  (32)  bzw.  Rückwand 
(33)  erstrecken. 
6.  Verpackung  nach  Anspruch  1  sowie  einem  oder 
mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  in  dem  oben  offenen,  be- 
cherförmigen  Schachtelteil  (17)  angeordneten  Ziga- 
retten  (10)  von  einer  Innenumhüllung  (12),  insbe- 
sondere  aus  Stanniol,  umgeben  sind,  die  im  Be- 
reich  von  bei  geöffneter  Verpackung  freiliegenden 
oberen  Ecken  eine  durch  Schwächungslinien 
(Perforationslinien  50,  51)  definierte,  kappenförmi- 
ge  Abreißlasche  (49)  aufweist. 
7.  Verpackung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  die  Schwächungslinien 
(Perforationslinien  50,  51)  im  Bereich  von  Vorder- 
seite,  Rückseite,  Oberseite  und  Seitenflächen  der 
Innenumhüllung  (12)  in  einem  freiliegenden  Eckbe- 
reich  derselben  erstrecken. 
8.  Verpackung  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  bei  einer  Innenumhüllung  (12) 
aus  einem  rechteckigen,  im  Bereich  von  Oberseite 
und  Seitenfläche  gefalteten  Zuschnitt  dieser  an 
zwei  voneinander  entferntliegenden  Eckbereichen 

5  winkelförmige  Perforationslinien  (50,  51)  aufweist. 
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